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KRIEGFUHRUNG

Zielplanung und Kriegsvolkerrecht

Im Institut fiir humanitiares Recht in San Remo diskutierten kiirzlich
rund 100 hohe Offiziere aus der ganzen Welt iiber die Voraussetzungen
fiir den Einsatz von militirischer Gewalt. Angesichts der frischen Erfah-
rungen im Golfkrieg und im Kosovokonflikt wurde das «Targeting»,
d.h. die Zielauswahl und -bekimpfung auf operativ-taktischer Ebene

erortert.

Charles Ortt

Angesichts der Tatsache, dass die Krieg-
fihrung und ihre Resultate heute innert
Minuten in der ganzen Welt bekannt wer-
den, ist es wichtig, Planung und Durch-
flihrung von Aktionen — vor allem auch der
Luftaktionen — sehr sorgfiltig mit den in-
ternationalen humanitiren Vorschriften ab-
zustimmen. Dadurch wird
— die moralische nationale und internatio-
nale Unterstiitzung aufrechterhalten,
— die Moral und Motivation der Truppe
gesichert,
— dem Gegner kein Vorwand fiir Verstosse
gegen internationale humanitire Prinzi-
pien geliefert,
und am Ende des Konflikts haben die ver-
antwortlichen Kommandanten nicht mit
strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen.

Die humanitaren Vorschriften
in bewaffneten Konflikten

Sehr lange war die Kriegfiihrung beina-
he keinen Beschrinkungen unterworfen.
Der Gegner war, um ihm den eigenen
Willen aufzuzwingen, nachhaltig zu tref-
fen. Heute finden die meisten Kriege nicht
mehr nur auf dem Schlachtfeld statt. Es
wird immer schwieriger, die Zivilbevolke-
rung zu schonen. Sehr oft muss die Gewalt
gegen die Zivilbevolkerung und die Infra-
struktur gerichtet werden, damit der Geg-
ner nachgibt.

Schon in der Haager Landkriegsord-
nung von 1907 wurden die Rechte der
Kriegfiihrenden eingeschrinkt. In den
Genfer Konventionen von 1949 und

den Zusatzprotokollen von 1977 wur-
den die Grenzen noch enger gesetzt:

1. Verbot der Indiskriminierung:
Angriffe diiffen nur gegen militirische
Ziele, nicht aber gegen Zivilisten gerichtet
werden.

2. Verhaltnismassigkeit: Das Risiko
flir Zivilisten und zivile Objekte muss mit
dem erzielbaren militirischen Vorteil abge-
stimmt sein.

3. Das Subsidiaritatsprinzip verlangt,
dass nur Massnahmen eingesetzt werden,
die fir die Durchsetzung des Willens un-
bedingt notwendig sind.

Rules of Engagement

Mit den modernen Luftkriegsmitteln
und ihren direkten und indirekten Wir-
kungen ist das Bediirfnis nach Regeln fiir
die Planung und den Einsatz von Gewalt in
kriegerischen Aktionen gewachsen. Diese
Regeln decken einen politischen, recht-
lichen und einen militirischen Be-
reich ab. Die oberste politische Fithrung
muss flir die Oberbefehlshaber Leitlinien
erlassen. Diese Leitlinien miissen in mili-
tirische Auftrige und Befehle umgeschrie-
ben werden. Die Kommandanten benoti-
gen flir ihre taktischen oder logistischen
Befehle klare Auftrige und Angaben, wann
der Einsatz von Gewalt zulissig ist und
wann nicht. Die Einsatzregeln diirfen aber
den Handlunggsspielraum der militirischen
Fihrer nicht zu stark eingrenzen. Sie legen
fest, wie weit der Einsatz der militirischen
Gewalt gehen darf. Rechtlich gesehen sind
die Einsatzregeln die Legitimationsbasis
fur die Anwendung militirischer Gewalt.

«Humanitdres Volkerrecht hat heute Vorrang

! vor der staatlichen Souverdnitdt.»

Nationalrat Ulrich Siegrist, Prasident der SOG, in sei-

nem Referat «Sicherheits- und Militirpolitik zwischen |

- Kriegsangst und Friedenshoffnung» vom 24. Januar 2001
- vor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fiir De-

' mokratie.

G.
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Im militirischen Bereich werden sie zu
Policies, die fir die Befehle der unteren
Stufe als Richtlinien gelten.

Das Vorgehen bei der Zielauswahl

Speziell im Kosovokonflikt, der als «<hu-
manitire Intervention» gelten wollte, war
es ausserordentlich wichtig, vor jeder Ein-
satzphase die Folgen zu bedenken und
Vorsichtsmassnahmen beziiglich der gros-
sen Wirkung der Waffen zu treffen. In den
verschiedenen Planungsstufen waren die
folgenden Fragen zu beantworten:

— Welche generellen rechtlichen Be-
schrinkungen sind zu beachten?

— Ist das anvisierte Ziel ein echtes militiri-
sches Ziel oder evtl. ein zivil-militirisches
«Dual user-Ziel mit militirischem Uberge-
wicht?

— Welche Risiken sind einzugehen, um
ein sicheres Treffen des Ziels zu gewihr-
leisten?

— Welche Waften miissen oder konnen
eingesetzt werden bzw. welche sind inter-
national oder wegen ihrer nicht kontrol-
lierbaren Wirkung verboten?

— Inwieweit diirfen (zivile) Kollateralschi-
den in Kauf genommen werden?

— Wie ist vorzugehen, wenn der Gegner
bewusst Zivilisten und/oder zivile oder
kulturelle Einrichtungen und Wohngebiete
als «Schutz» fir die eigenen militirischen
Mittel missbraucht?

Bei den NATO-Luftwaftenkommandos
wurde in einem 72-Stunden-Zyklus die
Planung, Durchfiihrung, Erfolgserfassung
und -beurteilung erarbeitet:

1. Strategiefixierung: Eine spezielle
Strategiegruppe formulierte die Richt-
linien fur die nichste Kampfphase und
liess sie von den verantwortlichen zivilen
und militarischen Vorgesetzten genehmi-
gen.

2. Basisplanung: Dabei wurde die Art
der Ziele festgelegt, welche zur Realisie-
rung der gewihlten Strategie notig waren.
Gleichzeitig wurden die militarischen
Notwendigkeiten bzw. Vorteile der ein-
zelnen Ziele ermittelt und eine Priori-
tiatenliste erstellt.

3. Inder nichsten Planungsphase wurde
erwogen, welche Waffen und welche
Quantititen fir die Zerstorung der Ziele
benotigt wurden. Die mathematisch-empi-
rische Zerstorungswahrscheinlichkeit
musste mindestens 60% betragen.

4. Hierauf wurde die Frage der Ver-
hiltnismassigkeit beurteilt. Die Zer-
storung beim Gegner durfte nicht tiber-
missig sein, d.h. sie musste im Verhiltnis
zum direkten militirischen Vorteil stehen.
Auch mussten die moglichen Vorsichts-
massnahmen zum Schutz der Zivilbevol-
kerung getroffen werden.




Créé en 1969 par le Colonel EMG
Daniel Reichel, le Centre d’Histoire et de
Prospective Militaires s’articule en quatre
axes de recherches.

D’abord, I’étude de la morphologie
du combat et des expériences de guer-
re; il s’agit d’'une exploration systématique
de toutes les formes de combat prises par
les luttes armées, de temps les plus reculés
jusqu’a nos jours.

Puis la recherche de quelques aspects
pluridisciplinaires en histoire compa-
rée. En effet, I'¢tude de la morphologie du
combat ne saurait étre isolée d’un éclairage
pluridisciplinaire; il s’agit des lors d’assurer
une ouverture vers d’autres sciences telles
que la biologie, la médecine et I'économie,
par exemple.

3¢ axe, I’établissement des notions de
base sur lesquelles se fonde le métier
militaire. Parallelement au feu, au choc,
a la manceuvre et a incertitude, d’autres
notions méritent un développement: les
indices au combat, les erreurs de comman-
dement, la peur et la souffrance, la volonté,
le role du combattant individuel.

Deux de ces notions retiennent particu-
liecrement notre attention: la substance,
I’identité de notre peuple. Ces deux
notions essentielles constituent notre 4° axe
de recherche;leur perception n’étant assurée
aujourd’hui par aucune institution.

Le Centre d'Histoire et de Prospective Militaires (CHPM)

Programme 2001

1 semestre

Cours/conférences d’histoire — La transformation des armées

18.30 h Les Suisses au combat 1315-1540

(M. Olivier Bangerter)

Léchec des réformes militaires en Suisse aux
XVII*-XVIII® siécles, une cause de ’effondre-
ment de I’ancienne Confédération?

(Plt Pierre Streit, adjoint au directeur scientifigue CHPM)
Réflexions ayant guidé la mise en place de

IParmée 61 «1945-1960»

(Br Michel Chabloz, directeur scientifigue CHPM)
Les mutations dans I’armée francgaise de la
Restauration au premier conflit mondial
(M. David von Felten)

De Waterloo aux «Cardwell Reforms» (1881): |

P’armée britannique a I’épreuve de la modernité
(M. Sébastien RIAL) |

Cours No 1 22 février

Cours No 2 15 mars 18.30 h
Cours No 3 26 avril 18.30 h
Cours No 4 17 mai 18.30 h
Cours No5 14 juin 18.30 h

La conduite du changement dans ’armée et

dans I’entreprise (Col Pierre Altermath)

Colloques a I’étranger

16 et 17 février 2001 a Montpellier, Univer-
sité Paul-Valéry, Rencontres franco-suisses,
«La réorganisation des armées aux XIX© et
XX¢ siecles. Crises et compressions des ef-
fectifsr.

21 et 22 mars 2001 a Paris, Historial de
Péronne, «Le chiffre, le renseignement et la
guerre».

6 -7 - 8 juin 2001 a Montpellier, Université
Paul-Valéry, «Des conflits en mutation? De la

guerre froide aux nouveaux conflits: Essai de
typologie» (de 1947 a nos jours).

Assemblée générale

24 mars 2001, a 14.30 h Conférence de
Monsieur Jean-Jacques Furrer «La role du
hasard dans les actions guerriéres» (avec
exemples historiques).

Interessenten melden sich bei:
CEM CA camp 1, M. le Brigadier Chabloz,
1000 Lausanne. G.

5. Gross war der Aufwand fuir die Er-
mittlung und Reduktion der Kollateral-
schiden. NATO und U.S. Air Force gin-
gen dabei von drei Situationen aus: gerin-
ges, mittleres, grosses Risiko, d.h. mehr
als 500 m, 250 bis 500 m bzw. weniger als
250 m Entfernung des Ziels von einem
nichtmilitirischen Objekt.

Im 2. Schritt wurde festgelegt, welche
Munitionsart zulédssig war und mit wel-
chem 60-prozentigen Trefferkreis zu rech-
nen war. Konnten Freifallbomben oder
mussten Prazisionswaffen mit Laser-, Fern-
sehkamera- oder Inertialsteuerung einge-
setzt werden. Dabei wurde fiir Treffer und
Splitter ein 100 %-Wirkungskreis flir die
Bestimmung der maximalen Wirkungen
auf das militarische Ziel und die Kollateral-
schiden errechnet.

6. Die Genauigkeit beim Waffen-
einsatz wurde durch 3 Hauptfaktoren be-
stimmt:

a) durch die Ungenauigkeit des Halte-
punkts des Piloten bzw. des Systems

b) durch die ballistische Streuung

¢) durch die Abschussgenauigkeit. Diese
beinhaltet nicht nur die technische Zuver-
lassigkeit der Systeme und den Ausbil-
dungsstand der Piloten, sondern auch die
Situation an Ort, d. h. die Sichtverhiltnisse,
die Abwehr durch Jager und Fliegerab-
wehr. Entsprechende Vorkehren und Jager-
begleitschutz und vorgehendes Niederhal-
tefeuer mussten angeordnet werden. Zu-

sitzlich waren auch die Angriffsverfahren
fiir die Prizision von Bedeutung, so die
Hohe und die Entfernung zum Ziel im
Moment der Auslosung, der Angriffswinkel
und die Reihenfolge des Waffeneinsatzes.

7. In einem letzten Beurteilungsschritt
wurde im Einsatzzentrum fiir sehr wichtige
sensitive Ziele (z.B. Gebiude, Briicken,
Elektrizititswerke) eine Analyse erstellt.
So wurde der zweckmissigste Haltepunkt
errechnet, der die notige militirische
Wirkung bei Minimierung der Kollateral-
schiden erbringt.

Die Rechtsherater

In mehreren Planungsphasen wurden
die Resultate Rechtsberatern unterbreitet.
Die rechtlich wichtige Frage der militi-
rischen Notwendigkeit konnten sie nur
zuverlissig beurteilen, weil sie in der ge-
samten Planung integriert waren und so
z.B. erfuhren, dass eine gewisse Briicke nur
wegen den darunter verlaufenden Uber-
mittlungskabeln angegriffen werden sollte.
In der Kriegfihrung der Gegenwart sind
sie unentbehrliche Mitarbeiter der oberen
Planungsstibe, nehmen den Kommandan-
ten jedoch die Verantwortung nicht ab.

Die Situation ist fiir Drittweltlinder
leider anders. Thnen fehlen nicht nur die
zuverlissigen Aufklirungsgrundlagen, sie
verfligen auch nicht tiber Prizisionswaften

und kompetente Rechtsberater. Verstosse
gegen das internationale humanitire Recht
sind dabei unvermeidlich.

Schlusshemerkungen

Moderne Armeen bemiihen sich auch
im Krieg die internationalen humanitiren
Vorschriften einzuhalten. Der hiezu betrie-
bene Aufwand ist betrichtlich. Trotzdem
konnen schwere Kollateralschiden auftre-
ten (chinesische Botschaft, Beschiessung
von Fliichtlingskolonnen und Markeplit-
zen). Inwieweit dabei echte Indentifika-
tionsfehler aufgetreten oder zu grosse Risi-
ken in Kauf genommen worden sind, ist
unklar. Kriegflihrung ist immer durch
Unsicherheiten und Chaos bestimmt. W

Charles Ott,

Oberst i Gst,
Sicherheitspolitischer
Berater der ASMZ.

9000000000000 00000000000000000000000S

ASMZ Nr.3/2001 25




	Zielplanung und Kriegsvölkerrecht

